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Gehört der Islam zu Deutschland? Beyond Böckenförde
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Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, posaunt Horst Seehofer in der Bild-Zeitung, und die
Diskussion geht wieder los.  Auch Markus Söder sagt nun, der Islam gehöre “
kulturgeschichtlich nicht zu Deutschland”, obwohl er 2012 sage, zu Bayern gehöre er schon.

Gehört also Bayern nicht mehr zu Deutschland? Alexander Dobrindt legt noch einen drauf:
der Islam gehöre nicht zu Deutschland, „egal in welcher Form“. Und die AfD schreit Plagiat:
der Satz, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, habe Seehofer wörtlich aus ihrem
Grundsatzprogramm kopiert (dort Punkt 7.6.1). 

Das ist, natürlich, schlimme Hetze und muss kritisiert werden. Solche Kritik ist leicht.
Schwieriger, aber mindestens ebenso wichtig, ist es, genauer zu analysieren, wie sich
Seehofers Position zum liberalen Staat verhält, so wie wir ihn heute verstehen. Das soll hier
geschehen, mit Schwerpunkt auf das Werk von Ernst Wolfgang Böckenförde, das für das
deutsche Selbstverständnis in diesen Fragen prägend ist.

Was soll das eigentlich heißen: der Islam gehört, oder gehört nicht, zu Deutschland? Dass
der Islam nicht Staatsreligion ist, anders als in einigen anderen Ländern? Das versteht sich
von selbst, gilt aber auch für andere Religionen wie das Christentum. Dass andererseits der
Islam nicht ausgeübt werden darf? Auch das kann nicht gemeint sein; die Religionsfreiheit
gilt auch für den Islam. Und alle, von Seehofer bis Dobrindt, machen die selbe
Differenzierung: anders als der Islam gehörten (einige) Muslime selbstverständlich zu
Deutschland — jedenfalls dann, wenn sie sich an die Gesetze halten. Besser macht es das
nicht: an die Gesetze muss sich jeder halten (auch der Christ). Und die Idee, man könne
zwischen Muslimen und ihrem Glauben trennen, ist ganz widersinnig: wenn Muslime zu
Deutschland gehören, dann notwendig auch der Islam, dem sie anhängen und den sie
ausüben.

Nein, gemeint ist hier offenbar eine Leitkultur, wie sie zuletzt Thomas de Maizière vor einem
Jahr formuliert hat,  übrigens damals auch schon in der Bildzeitung.  Diese Leitkultur ist vor
allem dadurch gekennzeichnet ist, was sie nicht ist. “Wir sind nicht Burka”, titelte die
Bildzeitung, und auch sonst zog sich durch de Maizières Thesen vor allem eine Abgrenzung
von einem stereotypischen Islam, mit Burka, Sharia-Recht und Ehrenmord — und eine
explizite Berufung der christlichen Prägung des Landes. Der Freistaat (!) Bayern verleiht
dieser explizit christlichen Leitkultur jetzt in seinem skurrilen Integrationsgesetz
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Gesetzeskraft und will Migranten (warum eigentlich nur die?) zur „unabdingbaren Achtung“
dieser Leitkultur verpflichten. In diesem Zusammenhang steht wohl auch das bayrische
Burkaverbot von 2017.

Solche Umsetzung einer als Leitkultur verbrämten Islamophobie in das Recht ist nun
verfassungsrechtlich problematisch; SPD und Grüne haben beim bayrischen
Verfassungsgerichtshof beantragt, das bayrische Integrationsgesetz für verfassungswidrig zu
erklären. Sie ist aber auch schwer vereinbar mit dem Selbstverständnis des liberalen
Staates. Insbesondere liberale Kritiker halten einer solcherart gesetzlich verankerten
Leitkultur gerne das sogenannte Böckenförde-Theorem entgegen, 1964 formuliert und
seitdem zum Verfassungsmantra des modernen liberalen Staates aufgestiegen. Auch wenn
es bekannt ist, soll es hier zur Gänze zitiert werden:

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen,
eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die
Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz
des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er
diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des
Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine
Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen
Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen
herausgeführt hat.“ 

Für Böckenförde selbst ergab sich aus diesem Grundsatz die Notwendigkeit einer
weitreichenden Religionsfreiheit, der gewährleistet, dass die notwendige Voraussetzung
einer relativen kulturellen Homogenität in der Gesellschaft entstehen kann. Diese
Religionsfreiheit genießt nicht nur das Christentum, sondern auch Islam; Böckenförde selbst
hat sich früh, entgegen vielen Konservativen, etwa für die Toleranz des Hidschab
ausgesprochen. Insofern erscheint es folgerichtig, wenn das Böckenförde-Theorem auch
regelmäßig gegen die Verordnung einer Leitkultur angeführt wird.

Aber das ist vorschnell. Es mag überraschen, aber Böckenförde steht im Streit auf der Seite
Seehofers und nicht auf der seiner Kritiker.  Als der damalige Bundespräsident Wulff 2010
erklärte, auch der Islam gehöre „inzwischen“ auch zu Deutschland, gehörte Böckenförde zu
denjenigen, die ihn dafür kritisierten, und zwar mit derselben Differenzierung, die auch heute
gemacht wird: Muslime gehören zu Deutschland, der Islam aber nicht (Interview, Frankfurter
Rundschau, 2.11.2010). Für die Ungleichbehandlung von Christentum und Islam nannte er
zwei Gründe: erstens habe der Islam historisch nicht die deutsche Kultur geprägt, zweitens
sei der Islam, anders als das Christentum, nicht bereit, den liberalen säkularen Staat
anzuerkennen. Für Böckenförde hatte diese Position weitreichende Folgen: Einen EU-
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Beitritts der Türkei lehnte er 2004 ab, um den Zufluss von Muslims zu begrenzen. Auch die
Einwanderungspolitik müsse sorgfältig darauf achten, dass Muslime in einer
Minderheitenposition verbleiben. Mit anderen Worten: nicht so weit von der CSU.

Seehofers Polemik lässt sich als Populismus abtun. Mit Böckenförde tut man sich schwerer.
Wie geht das zusammen — liberaler säkulare Staat mit weitreichender Religionsfreiheit auch
für Muslime einerseits, islamophobe Positionen andererseits? Das Problem liegt im
Böckenförde-Theorem selbst. Formuliert wurde es, in der Zeit vor dem vatikanischen Konzil,
um den damals noch staatskritischen Katholiken ein Angebot zu machen: Wenn sie den
liberalen Staat anerkannten, würde dieser ihnen nicht nur im Gegenzug die Religionsfreiheit
gewähren.  Weiter noch, der liberale Staat bliebe angewiesen auf die kulturellen Werte, die
er selbst nicht garantieren kann, und die daher weiter geprägt blieben durch die historische
Tradition.

Man versteht Böckenförde falsch, wenn man ihm vorwirft, damit gewissermaßen heimlich
das Christentum doch zum Träger des Staates zu machen. Böckenförde selbst weist darauf
hin,  dass selbst die abendländische Tradition sich nicht auf das Christentum beschränkt —
Aufklärung und Menschenrechte gehören auch dazu — und dass die Grundlagen sich auch
wandeln können. Erforderlich ist lediglich, aber auch immerhin, eine gewisse Homogenität.
Den Begriff Leitkultur lehnt Böckenförde zwar ab, die Idee aber ist ihm wichtig, um das für
ihn unabdingbare „Wir-Gefühl“ zu erzeugen.

Dieses „Wir-Gefühl“ als Grundlage der Nation ist nun aber seinerseits problematisch. Das
Wir-Gefühl hat nämlich ein Inneres und ein äußeres: Es kreiert relative Homogenität nach
innen, zusammen mit relativer Abgrenzung nach außen. Meist betont Böckenförde den
inneren Aspekt. Aber die Abgrenzung nach außen ist untrennbarer Bestandteil: „Das Eigene,
was Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit ausmacht, wird stets nicht nur positiv in sich,
sondern auch in der Abgrenzung zu einem Gegenüber erfahren und bestärkt sich darin.“
(Böckenförde, Staat Nation Europa, 2. Aufl. 2000, S. 111). Und die Andersheit  kann sich
„aufsteigern, auch emotional aufladen und wird dann leicht zu einer aggressionsbesetzten
Fremdheit und schließlich zu aggressiver Ablehnung und Feindlichkeit.“ (ebda.)

Die Position dieses Gegenüber des nationalen Wir-Gefühls füllt nun heute der Islam aus. Die
aggressive Ablehnung und Feindlichkeit erlebt er ebenfalls. Was beunruhigt, ist, wie offenbar
ein gewisses Maß an Islamophobie nicht nur kompatibel mit dem liberalen säkularisierten
Staat Böckenförde‘scher Prägung ist, sondern sogar notwendig, um die relative Homogenität
hervorzubringen, die der Staat allein nicht schaffen kann, die aber auch die Gesellschaft
nicht erreichen kann, ohne sich gegen ein Gegenüber abzugrenzen. Insofern, als
Gegenüber, ist der Islam Teil Deutschlands geworden. 

Wohlgemerkt: Es ist, ironischerweise, gerade die Schwäche des Staates, die zur
aggressiven Ablehnung führt – weil der liberale Staat die Kultur nicht kontrollieren kann,
muss er hoffen, dass die Kultur ihrerseits das Andere ablehnt. Wenn also zwei Drittel der
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Deutschen Seehofer zustimmen darin, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, so ist
das in dieser Logik, perverserweise, ein Schritt zur Herstellung relativer Homogenität,
inklusive Abgrenzung.

Das ist nun ausgesprochen unattraktiv. Auflösen lässt es sich in zweierlei Richtungen. Die
eine ist die, die sich im bayrischen Integrationsgesetz ausdrückt: Der Staat kann, in
Anbetracht der (vermeintlichen oder wirklichen) Bedrohung durch den Islam, auf seinen
liberalen Charakter verzichten oder diesen wenigstens zurückfahren. Böckenförde selbst
erwägt das durchaus zur „Selbstverteidigung“ des liberalen Staates. Dagegen hilft es nur
bedingt, darauf hinzuweisen, dass die meisten Muslime dem westlichen Staat gegenüber  ja
keineswegs so feindlich sind, wie es Böckenförde und andere dem Islam zusprechen, sie
also zu dem „wir“ gezählt werden können, wie das Wolfgang Schäuble 2016 betont
hat. Denn damit ist das Freund-Feind-Denken nicht aufgehoben, sondern nur verschoben:
Man trennt jetzt eben zwischen „guten“ und „schlechten“ Muslimen und braucht die letzteren
weiterhin zur Abgrenzung. Das ist das Problem des Liberalismus, der auf Homogenität
besteht.

Aus diesem Grund erscheint die andere Richtung vorzugswürdig: nämlich, die Idee der
relativen Homogenität aufzugeben oder zumindest zu relativieren. Nach der Katastrophe des
Zweiten Weltkriegs mag es notwendig gewesen sein, das identitätsstiftende Kriterium von
der Rasse zur Kultur zu verschieben, dabei aber die Idee der nationalen Identität selbst
aufrecht zu erhalten. Aber diese Idee, zumal als Idee der Homogenität, ist ja ihrerseits eine
Entdeckung der Neuzeit, und der weltweite Anstieg des Nationalismus ist vielleicht eher ein
Zeichen der Schwäche denn der Stärke des über Identität definierten Nationalstaats. In der
heutigen, pluralisierten Gesellschaft ist es doch eher risikoreich, sich auf ein Nationalgefühl
zu verlassen, das über einen Verfassungspatriotismus, also eine aktive Zustimmung zum
geltenden System in seinen Grundlagen, hinausgeht.

Die amerikanische Philosophin Danielle Allen hat darauf hingewiesen, dass wir uns einer
Herausforderung gegenüber sehen, die neu ist: einen modernen liberalen Staat aufzubauen,
ohne uns auf eine kulturelle Mehrheit verlassen zu können. Ihre Antwort heißt difference
without domination — eine egalitäre connected society, in der Unterschiede zwischen
Gruppen überbrückt werden, ohne dass Hierarchieverhältnisse entstehen.  Eine Utopie?
Vielleicht. Aber angesichts der bestehenden Realität eine, die ernst genommen werden
sollte. Auf das Böckenförde-Theorem allein werden wir die pluralistische Gesellschaft nicht
gründen können.
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